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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1984

Norm

ABGB §901 I4

ABGB §1346 A

ABGB §1346 G

Rechtssatz

Die Bürgschaftsverp4ichtung ist wegen der Leistung des Gläubigers an den Hauptschuldner keinesfalls als

unentgeltliches Geschäft im Sinne des § 901, letzter Satz ABGB zu werten, selbst wenn in dem Verhältnis des Bürgen

zum Hauptschuldner die Übernahme der Bürgenhaftung ein reiner Liberalitätsakt gewesen sein sollte.
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